
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/8/14 3Ob146/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.08.1974

Norm

EO §180

Rechtssatz

Die von dem Bieter in einer Versteigerungstagsatzung gestellten Anbote stellen Prozeßhandlungen dar, die

grundsätzlich (vorbehaltlich späterer Sanierung) nur von prozeßfähigen Personen wirksam vorgenommen werden

können.

Entscheidungstexte

3 Ob 146/74

Entscheidungstext OGH 14.08.1974 3 Ob 146/74

EvBl 1975/108 S 214
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